
A WLOPOLD V0N MOTTES
gnaden Grwöhltcr UömischerMäyser /

, d zu allenZeiten Mehrerdeß Reichs/ inGermanien/
'
k m Hungarn/Böhaimb/Dalmatien/Kroatien vnd Sela-

4 »onim -c König / Ertz-H -rtz°gzuO -ste « ' ch/H -rtz°gz» Burgund/S .-v,
Karmen / CrainvndWürremberg / GraffzuTyrol / rc . Bekennen öffent¬

lich mit disem Brieffvnd chuen knndc Allermanniglich: Nachdem Vns Johann Iacob Kumcr rn Vn-

rerckänigkeit m vernehmengeben/wasgestalten er mit weitermDruck der neuen peinlrchenHa!s -Ga chts,

Ordnung Vnsers Ektz-HertzogchumbsOesterreich vnter der Ennß / als diser Unserer Neben getreuen Land-

schafft bestellterBuchdrucker / zu cominuiren Willens/vnd dannenhero mit ? roclucirnng Unsers jhme

vorheroertheilcen ? rivüeLij , vmb excenlion aust noch fünffandere Jahr allerrmkerthänrgtst gebenen hat.

Vnd Wir dann gnädigst angesehen solch seine obgedachten Kürners ziemliche Br « / vnd / daßdsse conri-

nuLÜon deß weiternDrucks zu Beförderung der heylsamen ^ Mr vnd den gemeinen Land -Weesm zu gu¬

tem angesehen ist ; SohabenWirdemselbendieGnadgechanvndFrecheitgeben : Thuen auch solches

hiemit in Krafft diß Briests also vnd dergestalt / daß er Johann Iacob Kmner obgeme -te pemllchr Ha >v»

Gerichts -Ordnung UnsersErtz -HertzogthumbsOesterreich von neuemaufflegen in offenen Druck außg -

hen / hin vnd wider außgeben / feil habenvnd verkanffen lassen / auchjhme solche niemand ohne ftlnen con-

seng vnd Wissen innerhalb fünst Jahren / von ägwdiß Briests anzurechnen / weder im H " l . Romrschen

Reich / noch auch in Unseren Erb -Königreichen/ Furstenihumben vnd
^

andcn / weder gantz nochzcn ^
t

nachdruckenvndverkauffenlaffensolle. Vnd gebieten daraust allen vnd seden Unser » vnd deß Hell . Rom.

Reichs / auch Unserer Erb -Königreichen/ Fürstenchumben vnd Landen Unrerthanen vnd Getreuen / M

sondttheit aber allen BuchDruckeren/Buchführern vnd Buchverkauffern ^ bey Vermeydung Llmff

Marck löricren Golds / die ein jeder / so offt er freventlich hierwtderthäte/ Uns halb in Unsere Käyser-

licheCammer / vnd den andern halben Theil mehrbemeldrem Johann Jacob Kurner / oder seinen - rben

vnnachläßlich zu bezahlen verfallen seyn solle / hiemit ernstlich befehlend vnd wollen / daß ihr noch einiger

auß eM selbst / oder jemand von euertwegen obangeregte peinliche Hals -Genchts -Ordnung / weder m klei¬

nern noch grossemFormat innerhalb der obbestimbren fünffJahren nicht nachdrucket / noch auch nachge¬
druckter äittrMrer / feilhabet / vmbtraget oder verkauffei / auch anderenzu thuen mchrgestattetiN keme

Weiß / alles bey VermeydungUnsererKäyserlichenUngnad viwVerliehrung desselben eures Drucks/

- en obengedachten Johann Iacob Kürner / oder seine Erben / auch deren Befelchshabern mttHulffvnd

Juchuen eines jeden Orths Obrigkeit / wo sie dergleichen bey euer jeden finden werden / aho gleichauß etge-
nemGewalt / ohne Verhinderung männiglichszusich nemmen / vnd darmit nach ;hrem Gefallenhandlen
vnd thuen mögen : Doch solle er von mehr angeregter peinlichen Halß - Ger,chts -Ordnung wemgist vier

exemvlari. zuVnser Kayserlichen Reichs -Hoff-Cantzley zu liefern vnd dlses Vnser Käyserliches krivlle^
Num voran drucken zu lassen schuldig seyn. Mir Urkundt diß Brreffs bcsigch mit Vnserm Kayftrllchen

austgedruckien LecrecJnsigl / denfünfften^ arrij , /^nno SechzehenhundertNeun vnd Achtzig / Vnftrer

Reiche / deß Römischenim Em vnd Dreyssigsten / deß Hungarischenim Vier vnd Dreyssigsten / deß Bo-

haimbischen im Dreh vndDreyssrgsten.
^ ' . .
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ur-
Sund / Meyer/ Märndten / Urain/ vnd Würtenbcrg / m
ober : vnd niderUchlesien/ Warggrafe zu Währcn/in obert
vnd nider Uaußnitz / Braf zu Kabspurg / Kyrol vnd
Mörtz / W. Bekennen / vnd thüen kundt Allermänni-
glich fürVns / Vnsere Erben vnnd nachkomment : regie
rmdc Lands- Fürsten dises Ertz - Hertzogthumbs Oester
reich vnter der Ennst . Demnach Vns die getreu -, ge-
horsambste Land-Stände gemeltes Vnsers Ertz-Hertzog-
thumbs Oesterreich vnter der Ennß / ein Landgerichts-
Ordnung so von Vnfern hierzue deputierten Rächen
vndLommillurienin beyscyn der Drey Obern Ständen
gcvollmächtigtenAußschiessen auffgesetzt / vnd von Unse¬
rer N . Oe . Regierung durchsehen worden/fürgebracht/

Als haben Wir dieselbe gnädigist ersehen / in nach¬
folgender Form mit zeitigem Rath / rechten Wissen aust
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Lands-Fürstlicher Macht vnd Vollkommenheitauff Vn-
scrvnd Vnsere Erben Wollgcsallen/ gnädiglich bewilliget /
verbessert / erleutert/ vnd bcstättet.

Bewilligen / verbessern / erleukern / vnnd besiät-
ken die auch hiemit wissentlich / in Maaß / Weise / vnnd
Gestalt / wie die von Articul zu Articul hernach fol¬
get.

Befehlen aber darbey allen vnd jeden ernstlich / vnnd
wollen / daß sie in allen peinlichen Erkantnuffen sicher
gehen / vnd der Sacken weder zu wenig / noch zu vil thucn /
noch auch sich einiger widerrechtlichen Schärpff / oder
Güttigkeit anmaffen / sondern mit wolbewogcnem Rath/
vnnd absonderlichem Bedacht solcher Gestalt verfahren/
vnd vrtheilen / wie es die Vmbständ der That / vnd dise
Vnfer peinliche Landgerichts-Ordnungan die Hand gibt/
vnd außweiset.

Vnd damit hierinnen im gantzen Land ein durch-»
gchmtgleichs Recht ssye / auch nicht ein oder das an¬
dere Landgericht aigene der Rechten zuwider lauffende
Gewonheiten mache/oder den solcher Gestalt gemachten
Nachfolge / vnd also vilmahl vnschuldiges Bluet vergies-
se / oder den Schuldigen auß Ainsalt / oder gefährlicher
Weiß vngestraffter hingehm lasse / so beedcs wider Gottes
Gebott lausten.

Als haben Wir alle diser Vnserer peinlichen Land¬
gerichts-Ordnungzuwider lauffende Gebräuch / Herkom¬
men vnd Gewonheiten allerdings auffhöben wollen:
Vnd verbietten darbey Männigltch / vor sich selbsien kein
andere Ordnung / als was etwo zu besserer Vollziehung
diser Vnserer Ordnung beschehen möchte / zu machen/

Ion-



sondern in allweeg dem jenigen / so Hernach folgt/ oder was
Wir sonsten in einem/oderandern vorkommenden Fall ge-
wetten möchten / nachzuleben.

Insonderheit aöer/ sollen die Landgerichte zu Ver¬
waltung der peinlichen Sachen gueke verständige Leuth /
benedens ordentlicheGerichts-Bücher / worein alles vnd
jedes auffgeschriben werden / vnnd zu künfftiger Fach¬
richtung öeysamen veröleiden möge / halten/ auch mit
nothwendigen Gerichts - Dienern vnd Gesängnussen ver¬
sehen seyn/ damit in gählingen Iuefällen kein Mangel er¬
scheine / vnnd die bösen Leuth wegen übel bestellten Land-
Gerichts nit entrinnen.

Sie sollen auch hierinnen/ schleinig verfahren / vnnd
die arme Leuth auch nit einen Tag vergeblich / vnd ohne
wichtige Vrsach in dm Gesängnussen ligen / vnnd leydett
lassen.

Vnnd in Summa alles das jenige thum / was zu
Bcfürderung der GOtt - liebenden Gerechtigkeit / Schütz
derFrommen/StraffderBösen/Erhaltungguter Manns¬
zucht / vnnd endlicher Außreuttung alles Vbels gerai-
chen mag.
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